
netto brutto

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis in Euro pro Jahr 119,40 142,09

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis in Euro pro Monat 9,95 11,84

Arbeitspreis in Cent pro verbrauchter Kilowattstunde 35,788 42,59

In die Netto-Endpreise fließen ein: Euro/Jahr Cent/kWh

Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes (StromStG) 2,050

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 1,320

KWKG-Umlage nach §§ 10-12 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) 0,275

Offshore-Netzumlage - Aufschlag nach §§ 10-12 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) 0,656

Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) 0,643

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:

Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde 7,390

verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz 84,00

Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn von SWW durchgeführt) für einen Eintarif- 8,40

zähler mit direkter Messung. Andere Zählertypen werden gemäß den veröffentlich-

ten Entgelten für den Messstellenbetrieb abgerechnet.

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: 92,40 12,334

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 27,00

am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 23,454

Informationen zu Anbietern von wirksamen Maßnahmen zu Energieeffizienzverbesserung und Energieeinspa-

rung sowie ihren Angeboten finden Sie auf einer bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) öffentlich ge-

führten Anbieterliste unter www.bfee-online.de. Weitere Informationen erhalten Sie auch bei der Deutschen

Energieagentur unter www.energieeffizienz-online.info.

jeweils ein Entgelt in Höhe von netto 8,40 Euro (brutto: 10,00 Euro) berechnet.

Allgemeine Preise der Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie

WIR-Strom flex
gültig im Netzgebiet der Stadtwerke Wittenberge GmbH (SWW)

ab dem 1. Januar 2024

Im Grundpreis ist eine jährliche Ablesung sowie Abrechnung enthalten. Für jede weitere Abrechnung wird

In den Bruttopreisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent enthalten.

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen 

(Beschaffung und Vertrieb):


